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Das Verhalten der Zemente gegen Säuren
und Salzlösungen.

Von Professor Dr. P. Roh1and, Stuttgart.
111 Jetzter Zeit sind mehrfach Versuche mit ver

schiedenen Zcmcnten ausgeführt worden, um das Ver
halten einiger Salzlösungen und Säuren gegen diese zu
erforschen. Einmal sind Zemente mit solchen kon
ztJ1trierten Salz!ösungen angerÜhrt wo::-den. und
zweitens sind die erhärteten lemcntkörper längere Zeit
mit diesen in Berührung; gekommen. Die erste Frage
hat für Bergwerke und Kaliwerke großes Interesse, die
zweite für Bauten im Meerwasser, ferner ganz be
sonders für den Tunnelbau.

Wie verhält sich nun ß c t 0 TI ge,\; e TI übe r d e TI
Rauchgasen llnd der schwefligen Säure?

Sc h w e f I i g c Sä ure wirkt erstens auf den
Zement ein, solange er Im Abbinden bCgTiffen ist; weil
dann der vom Zement hYdrolytisch abgespaltene Kalk
sich mit der schwefligen Säure verbindet und Gips ent
steht; die Verschalungen dürren erst dann weggenom
men werden, \venn das Abbinden und die erste Er
härtllngsperiode vorüber sind. Auf v 0 11 s t ä TI d i g
t r 0 c k e TI e 11 Beton wirkt sehweflig-e Säure nicht ein:
schweflige Säure bildet nur reaktionsfähige Jonen. wenn
sie feucht ist oder wird. Zugleich geht ihr Sulijtion
unter Aufnahme von Säuresfoif i11 das Jon der Schwefel
säure über.

Baurat Dr.-]ng. Kümmerel vertritt im Gegensatz
hierzu die Ansicht, daß Beton, auch wenn er voJ]ständig
erhärtet und trocken ist, von der schwefligen Säure au
g('g-riffen wird. und weist auf die Vorgänge im Perberger
Tunnel hin. Dort sind an manchen Stellen, die mit
Zement im lallTe 1909 ausgebessert waren, im Jahre 1912
QipsbHdungen beobachtet worden. an manchen nicht.
Die nähere Untersuchung hat aber meine Auffassung
bestätigt; die Einwirkung der schwefligen Säure auf den
Zement kOl1nte festgestellt werden, \vo der Beton durch
näßt war; wo er trocken geblieben war, war keine
Oipsbildung vorhanden. Auch Reg-ierungsbaumeister
Dr. von WiJlmann hat sich  'on seinem praktischen
Standpunkt aus meiner Auffassung angeschlossen.

Neuerdings ist ein 'V.,7asserdichter, gebrauchsfertiger
Zement unter der Bezeichnung AntiaQua in den HandeJ
gekommen; er soll sich gegen Säuren, wie Humussäure,
f'ettsäme und gegen KaWa uge vorzÜglich bewährt
haben. Aus den VerstIcbsergebnissen mit diesem Ze
ment von Prof. Paschke in G6rJitz möchte ich folgendes
hervorheben:

BezÜglich der Widerstandsfähigkeit des Zements
gegen Säurcn wurden mehrere W ochen Versuche mit
Humussäure, Kalilauge und Milchsäure
fn. verschiedenen Verdünnungsgraden in Gefäßen aus
Antiaqua-Zement gemacht. Es zeigten sich während
der Versuehszeit keinerlei Einwirkungen auf die \Van
dungen der Gefaße; sie blieben wasserdicht.

Die Einwirkung der Ii II m 11 s s t 0 f f e auf den
Zement bzw. Beton, die noch etwas problematischen
Charakter trägt, habe ich bereits in dieser Zeitschrift
dargelegt. Nur solche Flüssigkeiten, die wirklichen
Säl1recharakter haben, greifen den Zement an, die neu
tralen, alkalischen und kolloidsauren nicht. .

Laugen. ,vie KaI i lau g e. sind auf den Zement,
ob Portlandzement. Romanzement, Traß, EisenportJand
zement, Iiochofenzement. überhaupt ohne irgend
weIchen Einfluß.

Was die Mi Ich s ä ure anbetrifft, so gehört sie zu
den hochmoleku!aren, organisch sehr schwachen Säuren,
die den Zement wenig angreifen; je größer der Kohlen
stoffgehalt in einer solchen organischen Säure ist, um. so
geringer ist ihre Einwirkung auf den Zement.

Von diesen Säuren zerstören am stärksten den
Zement bzw. Beton nur die Am eis e n sau r e und die
Es s i g Sä TI r e ; infolge: der größeren Konzentration und
der Emwirkung der \Vasserstofjionen auf den Zement.

Nach den weiteren UntersuchuTI,\;en von Professor
Paschke haben sich EisenstÜcke im Antiaqllamörtel voll
ständig b I a n k und rostfrei erhalten.

Das ist bei alien Zemcntsorten der PalI; und liegt
nicht am Zement, sondern naeh meinen Untersuchungen
daran, daß erstens Eiseu unter a!kalischer flüssigkeit
sich nicht oxydiert, und daß der Zement beim Anrühren,
mit Wasser eine solehe, nämlich Kai z i u m
h y d r 0 x y d, hydrolytisch abspaltet. Diese alka1isch e
Reaktion ist intensiv genug, um das Eisen vor der
Oxydation zu schützen. Dieser Rostschutz ist dauernd,
z. B. wurde in G ren 0 b 1 e ein Stüek der seit 1883 be
stehenden Wasserleitung im Jahre 1901 herausgenom
men; das Eisen war unoxydiert und blank.

Die Ge s chi c h ted e s 1: i s e TI b e ton S ist ein
gutes Beispiel dafür. daß häufig empirische Erfahrungen
der wissenschaftlichen Erklärung UI1d Theorie meH"en
weit voraus sind. Keinem theoretischen Chemiker \väre
es eingefallen, Eisen mit Zement b7.w. Bcton zu ver
binden, da er der Ansicht gewesen wäre, daß das Eisen
In diesem sich unbedingt oxydieren mÜsse.

Erst die letzte Zeit hat Über diesen Punkt Auf
klärung gebracht, v[ie über die koHoidchemische Kon
stitutJOn des ZCmeIJts.

Die atJdcren Versuche bezogen sich .mi das Ver
halten des erhärteten Zements gegen Kochsalz, Bitter-.
salz, Gips, Glaubersalz und Soda. Die Art und Vlcise
der Einwirkung von Mag n es! ums a I z e TI, die be-.
sonders in bezug auf M e e r was s e r in Frage kommen,
ind die fOlgenden:

Die Einwirkung geht in folgenden I-<.caktioncJ! vor
sich: Nlagnesiumchlorid bzw. Sulfat wirkt auf den Kalk
ein. es bildet sich neben MagnesiumhYdroxyJ Kalzmm
chlorid und Gips.

Auch auf das Kalziumkarbonat des Zements, das
sich allmählich bildet, wirken diese Nlagnesiumsalze ein,
\venn dieses nicht vollständig von den ho!loiden Sub-'
stanz....n des Zements umhüllt und geschÜtzt wird.

Bei djesen Versuchen muß man unterscheiden, ob
die Einwirkung dieser Salze in dem Stadium des Betons
stattfindet, in dem noch Kalziumhydr0xyd hydro1ytisch
abgespaJten wird, oder ob der Beion vollständig er
härtet ist. wo die Abspaltung also bereits aufgehört hat.
Im ersten Stadium ist die Einwirkung bedeutend stärker,
auch durch das Meerwasser.

Ich habe aber schon früher vorgeschlagen, für
Bauten im Seewasser bestimmte Betonb16cke in nicht zu
magerer Mischung, erst in Süßwasser erhärten Zl(
lassen. solange die Kalkabspaltung andauert. und erst
nach Beendigung dieser Abspaltung im Meerwass.er zu
verwenden.

Den Beweis für die Richtigkeit dieses Vorschlags,
haben die Versuche von M. MöHer in Iii-1sllm erbracht;:
es ergab sich. daß der frisch herge..!ellte Beton sich im
Bau nicht bewährte, und die ot\...!cn nach der Zer
störung freigelegten Eiseneinlagen vöHig ver.rosteten,.
dagegen Platten, die beim .Einbauen etwa 40 Tage a1t,
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also schon gut erhärtet waren, sich auch dem Meer
wasser gegenüber gut verhielten.

j ctzt gibt es auch einen Zement, den tiochofen
zement - hergestellt von dem Zcmcntwerk Thuringia
in UnterwcJlcnborn bei Saalfeld, der sehr widerstands
fähig ist, selbst gegen hochkonzentrierte Salzlösungen.
uud sich in aBen kritischen fällen bewährt hat.

Wie der erhärtete Portlandzement gemäß seiner
Konstitution auch von den schwächsten, ganz wenig
dissoziierten Säuren und sauren Salzen, die infoLge von
Hydrolyse Wasserstoffionen enthalten und sauer rea
gieren, angegriffen wird, ebenso unterliegen die erhärte
ten Trasse und Puzzeolane dem gleichen Vorgang.

Von anorganischen Stoffen greifen noch diese
hydraulischen Bindemittel an S c h w e f e I ver b i TI 
d U TI g e TI , die sich mit ihrem Kalk vereinigen,
ko h I e ns ä ure h al t ige s Was s er, das ihr Kal
ziumkarbonat auflöst, und von organischen, z. B.
Zu c k er, der mit dem Kalk S a c c h ara te bildet. Die
feinde des Portlandzements usw. und die der Trasse
und Puzzeolane sind die gleichen.

0===0
Sicherheitsleistung durch Abtretung von

Bauforderungen.*
Im Baugeschäft kommt es nicht selten vor, daß sich

dtc Lieferanten vom Bauunternehmer Teile scmer Bau
forderungen abtreten lassen. Ein solcher fall lag der
Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen vom
lL November 1913 - abgedruckt im Band 83, Seite 279
zugrunde.

Der KläKer hatte sich am 7. februar 1909 für
gelieferte Steine einen Teilbetrag von 4441,10 ,ir von
der forderung des Bauunternehmers gegen den Rau
herrn abtreten Jassen. Da der Unternehmer die V oll
endung- des Neubaues verzögerte, setzte ihm der Bau
herr eme Nachfrist bis zum S. April 1909 mit der An
drohung, daß bei Nichteinhaltung Schadenersatz ver
iangt werden würde. Nach fruchtlosem Ablauf der frist
wies dl3r Bauherr den Unternehmer vom Bau und ließ
den Neubau anderweitig fertigstellen. Im Prozeß be
a spruchte der Stein lieferant die abgetretenen 4441,10
Mark. Der Bauherr wandte ein, daß er sehr viel
höhere Aufwendungen für die Beendigung des Baues
habe machen müssen, als er nach dem Vertrag an den
Unternehmer hätte zahlen müssen. Auf Grund dieser
Einrede wurde dte Klage des Steinlieferanten ubge
wiesen. Der letztere hat unter anderem geltend ge
macht, daß die fordernng des Banherrn auf Schaden
ersatz erst nach der Abtretung entstanden sei und daß
der Bauherr gegen die schon vorher vorgenommene
Abtretung damit nicht aufrechnen dürfe. Die Gerichte
haben diesen Einwand nicht berücksichtigt. Es handle
sich nicht darum, daß, wenn der Bauunternehmer in
Verzug geraten, nun eine neue forderung gegen ihn ent
standen sei. Vielmehr liege dem Unternehmer die ein
heitliche Letstung der tIers teilung des Baues ob. Mag
nUn auch bedungen worden sein, daß je nach dem fort
schreiten des Baues Teile der Vergütung fäHig sein
sollen, so ergebe sich doch aus der Eigenart des Ver
trages bei einer Treu und Glauben berücksichtigenden
nSlegung, _ daß die Vergütungs-Teilforderung nicht

<r Entnommen der Korrespondenz der Ältesten der Ka:Jf
mannschaft von Berlin Nr. 4/1914.

se!bställdig bestehe, daß sie vielmehr von der Wciter
entwiekhm,l; des I echtsverhältnisses abhängig sei. Es
sei nicht angängig, daß der Unternehmer für den fertig
gestellten Teil seiner einheitlichen Leistung die darauf
entfallende Ver.zütung ung;eschmälert verlange, während
er dcm Bauherrn wegen schuldhaften Verhaltens, ins
besondere wegen Verzuges aus demselben Vertrage
Schadenersatz zu !eisten verpflichtet sei. Dies wider
spreche dem Wesen und der Bedeutung des Schaden
er atzes wegen Nichterfüllung bei gegenseitigen Ver
trägen. Daß nun der Unternehmer durch Abtretung
seiner Ansprüche dem ßauhcrrn die Möglichkeit sollte
nehmen können, sich wegen seines Schadenersatz
anspruches an den bereits fälligen forderungen des
Unternehmers schadlos zu halten, sei mit dem Grund
satz von Treu und Glauben unvereinbar. Der abge
tretene Anspruch gehe vielmehr mit seinen Vorzugs
und Nebenrechten, aher auch mit seinen Schwächen auf
den neuen Gläubiger über.

Aus dieser Rechtsprechung des Reichsg-erichts er
gibt sich, daß die Abtretung der forderung des Bal1
uutcrnehmers für den lIeuen Gläubiger keinerlei Sicher
heit bietet. solange der Bau nicht vertragsmäßig vo!l
eudet ist.

[] ===== 0

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Biberschw3nzfalzziegel. Der neuc Bibcrschwanz
falz,ziegel besteht aus eiller etwa 8 mm starken Platte,
die entsprechend der Dopp'eJ- oder Kronendeckung ge
brochen ist. Dem Bruche fOlgend verläuft die Falz
bildung- stufen artig. In den Kopffalzen greifen die
Ziegel un efähr 12 cm übereinander. Die Ziegel werden
auf 33 cm gelattet, und 1 qm Dachfiäche erfordert
15 Stück für Doppei- oder Kronendach. Das Gewicht

eines Tonzicgeis beträgt etwa 2 kg, so daß 1 qm Dach
fiäche ohne Latten und Sparren rund 30 kg wiegt, mit
Sparren nnd Latten rund 65 kg. Die IiersteHung des
Ziegels erfolgt auf Revolverpressen. Adolf Zacharias in
Kalberrnaar ist Inhaber des D. R. G. M. 579031 vorn
23. 9. 1913.

Tunnel ullter dem flarlem-Fluß bei New Y ork. Der
erste Abschnitt des viergleisigen. aus genieteten großen
eisernen Röhren bestehenden Tunnels unter dem
tIarlem-fluß bei der Lexington Avenue wurde Ende
August glücklich an Ort und SteHe versenkt. Der ganze
rund 350 m lange Tunnel besteht aus fünf nahezu gleich
langen Abschnitten. von denen jeder aus vier eisernen
Röhren von 5,80 m größtem Dnrchmesser gebildet
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'wird, die nebeneinander gelagert und durch eine Be
tonumhiillung zusammengehalten werden. Dje Eisen
konstruktion des ersten TunneJabschnittes wiegt rund
650 t. Sie wurde in der Nähe des Uiers rerUggestelIt
und schwimmend his an ihren Platz befördert, wo sie
etwa ]8 m unter der Wasseroberfläche in einen vorher
ausgebaggerten Kanal versenkt wurde. Die Betoll
umhüllung wird erst her,\;estellt, nachdem sämtliche
TUllnelabschnittc an Ort und Stelle verlegt sind.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Verluste der Bauhandwerker. Unter dieser Über

schritt schreibt die "Norddeutsche AlIg-erneine Zeitung":
Der preußische Minister für Handel und Gewerhe hat
den heiden Häusern des Landtages eine Denkschrift
über Verluste der Bauhandwerker und Baulieferanten
in den Jahren 1909 bis 1911 vorgelegt, die in seinem
Auftra,\;e vorn preußischen statistischen Landesamt aus
gearbeitet worden ist und in der es u. a. heiBt: Die Ta
bel1cn ergeben, daß, abgesehen von öffentlichen Bauten
in den Jahren 1909 bis 1911, in Groß-Berlin 6962 Ge
bäude, von Schuppen und kleineren Baulichkeiten ab
gesehen, mit einern Gesamtbauwert von 1154 Millionen
errichtet wurden. An 2818 Gebäuden, gleich 40 1 /2 v. ti.,
wurden Verluste in Höhe von 20 1 ['1 Millionen angemeldet,
gleich 1,78 v. H. der Neubauwerte und 41,4 v. H. der
gefährdeten forderungen, das heiBt der Forderungen,
bei denen ein Teil in Verlust geraten ist. Von diesen
2818 Gebäuden kamen nicht ganz die Hälfte (1378) znr
Zwangsversteigerung, wobei 4,1,30 v. H. der gefährdeten
,Forderungen ausfielen. Die VerJustziffern betrugen im
Verhälinis zu dcr. Neubauwerten bei Villen nur 0.68 v. tL
bei Geschäftshäusern und Fabriken 0,81 v. H., dagegen
bei Wohnhäusern mit Erdgeschoß und zwei oder mehr
darüherliegenden Vv.ohngeschosscn 1,97 v. ti. Das un
soJide Bauwesen findet sich also hauptsächlich bei
diesen Wohnhäusern, wobei zu bemerken ist, daß ins
gesamt 5252 solcher Wohnhäuser mit einem Bauwert
von 973 Millionen errichtet wurden, wovon an rund
50 v. ti. Verluste zu beklagen waren und etwa ebenso
viele zwangsversteigert wurden.

Schutz der flypothekeugläubiger. Der Entwurf
eines Gesetzes zur Einschränkung der Verfügungen über
J\i1iet- und Pachtzinsforderungen, dem der Bundesrat vor
einiger Zeit zugestimmt hat, will, wie die .,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung" schreibt, einige M,ängel beseitigen,
die sich als folge der bestehenden Rechtsordnung auf
dem Gebiete des Realkredits herausgestellt haben, wor
über von den Beteiligten Icbhaft Klage geführt wurde.
Die Durchführung der Vorschriften erfordert die Ände
rung einer Reihe von Paragraphen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs, des Zwangsversteigerungsgesetzes, der
Konkursordnung. übergangsvorschriften vervollständi
gen den Entwurf. Da bei der Geschäftslage des Reichs
tages die Verabschiedung des Entwurfs in diesem Früh
iahr unmöglich ist, soll der Entwurf dem Reichstage im
Herbst vorgelegt werden.

Gesetzliche Regelung des Taxwescns  Bereits vor
mehreren Jahren sind zwischen dem Landwirtschafts
ministerium und dem Justizministerium auf Grund von
Anregungen des preußischen Abgeordnetenhauses Ver
handlungen über eine gesetzliche R.egelung des Tax
wesens eingeleitet worden. Diese Verhandlungen sind
jetzt soweit gediehen, daß sie voraussichtlich bald zum
Abschluß gelangen und daß dem preußischen Landtage
eine entsprechende Vorlage unterbreitet werden kann.

Verbands-, Verein5  usw. Angelegenheiten.
Der Schle::sische Bund iür Heimatschutz hielt am

17. d. 1\1ts. seine diesjährige Hauptversammlung;
wiederum in Brcslau ab unter dem Ehrenvor<;itz des
Prinzen t'riedrich Wilhelm VOll PreuBen, der auch die
Versammlung eröffnete. Den Geschäitsbericht erstattete
hierauf der Vorsitzende, Universitätsprofessor Dr. Siebs.
und dann weiterlÜn den Kassenbericht der Schatz
meister, Dr. Kurt von Eichborn. \-Vie aus dem Gcschäits
bericht hervorging, hatte die Bauberatungsstelle des
Bundes an dessen Arbeiten in der wertvollsten V/eise
mit. ewirkt. Professor Dr. Schubs hieJt im Anschluß an
die Berichte einen Lichtbildervortrag über die letzt
jähriger: F.rfolge des Schlesischen Bundes in der
Na t 11 r den km alp f 1 e g e, wobei er bemerkte, daß
Naturdenkmale vielfach gedankenlos vernichtet werden.

Die .,bedrohte" Sozialpolitik. Die öffentliche Kund
gebung, die die Gesellschaft für soziale Reform in Berlin
als Protest gegen den "StHJstand" der Sozialpolitik ver
anstaltete, hat in der öffentlichkeit nicht den Widerhall
gefunden, den die Veranstalter dieser Demonstration er
wartet hatten. Das ist, WIe Dr. Tänzler im "Arbdt
geber" schreibt, verständlich, wenn man die maßlosen
Übertreibungen beachtet, die die Gesellschaft für soziale
Reform anwandte, um eine vollzählige Versammlung zu
erhalten. Die ¥lorte des Staatssekretärs Delbrück,
wonach dem Subjekt und dem Objekt der soziaJen Oe
setz.gebung mal eine Atempause zu bewilligen sei, legte
die Gesellschaft so aus, als ob unsere gesamte soziale
t'"ürsorge zum Stillstand kommen, ia, als ob das große
v.,r erk unserer Sozialpo]jtik vernichtet werden s0He.
Solche nur aus Agitatioilsiilteresse verständlichen Un
richtigkeiten vermögen wohl einen Augenblickserfolg
vor einer an der sozialen Fürsorge interessierten Masse
zu erzielen, dem Feuer einer ruhigen und sachlichen
NachprÜfung halten sie nicht stand. Die h ede des fiaupt
referenten, des Professors francke, war von einer selbst
in den Reihen der Sozialreformer bisher unerreichten
Einseitigkeit getragen. die lediglich die Arbeiterinteressen
anerkannte und alle vor überspannung der SozialpolitIk
und vor einem zu hastigen Tempo warnenden ge
mäßigten Elemente als Kulturgegner ansprach, die den
Arbeiter als den vom Arbeitgeber und von der Gesetz
gebung Geknechteten und die anderen als die an der ge
deckten Tafel Sitzenden lJinsteIlte. Ohne Wahl wurden
von diesem Berichterstatter, der als 2. Vorsitzender in
der Gesellschaft eine führende Rolle hat, aBe von den
Angestellten und Arbeitern in ihrem Interesse aufge
stellten Wünsche und Forderungen angenommen, und
nicht mit einer Silbe wurde auch nur erwähnt, ob der
jenige, dem man diese Lasten auferlegen will, sie auch
tragen kann. Das ist keine Sozialpolitik, das ist die
krasseste Interessenpolitik, und das ist nicht Wahrheit
und Wissenschaft, sondern wissenschaitslose Tendenz.
Solange sich die Gesellschaft fÜr soziale Reform zu
solchem Tendenzprogramm bekennt, ist, wie es am
Schinsse des Artikels heißt, für praktische Arbeit der
Unternehmer in ihren Reihen kein Raum.

Ausstellungswesen.
Eröffnung der Werkbundaussieilimg. Die vom

Deutschen Werkbund im Verein mit der Stadt Köln
veranstaltete D e u t s ehe Wer k b u TI d aus s t e l
lu n R, K ö I n 1914, ist am 16. Mai feierlich eröffnet
worden.
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Rechtswesen.

sk. Ungenügende Sicherung eines Baugerüstes.
Schon mehrfach hat das Reichsgericht entschieden, daß
es unter allen Umständen. auch \Venll es nirgends be
sonders vorgeschrieben ist, die anerkannten Regeln der
Baukunst erfordern. daß man die Geschosse eines Bau
gerüstes zwecks VerhÜtung von Absttirzcn mit Brust
wehren und Bordbrettern versieht. Von neuem be
stätigt wurc1e dieser Grundsatz in folgendem faHe: Das
Landgericht MÜnchcn II hat am 14. Januar 1914 \'Jegell
iahr!ässig;er Körpel verletzung und Baukunstver ehens
den Zimmerpolier \VilheJm Trundt zu 50 dt lInd deli
Maurerpolier Zeindei zu 200 dfl Oelustrafe verurteilt.
T und z., beide hocb Qualifizierte Arbeiter, standen seit
langen Jahren in den Dienstcn des Architekten D. lind
des Zimmermei.sters V/., die im Sommer 1913 gemein
sam für die Gräfin Tauncnbach in Vlleidendamm cineJ1
Schloßneubau ausfilJutcn, zu welchem auch eine Reit
halle gehörte. für diese hatte D. die Aufsteliung des
Innengerüstes, 'N. den Ball des Dachstuhles Über
m,mmen. Die Ausführung lag in den Iianden Trundts
und Zeinctels. Trundt ließ vom 20. Juli das GerÜst auf
dei Innenseite der Reitbahn ausfÜhrcn und das 3,50 m
hoch gelegene GerÜstgeschoß streng vorschrifbmäßig
mit Brustwehr und Bordbrettern versehen. Da er, be
vm dit:se Arbeit vollendet war, verreisen mußte, trug er
seinen Leuten auf, nach Vollendung der Einrassllm; auf
der rechten Seite die !lnke in R!eicher Vieise zu sichern.
Es kam jedoch mcht dazu, da der jetz;t allein dIe Ar
beiten leitendc Zeinde! mcinte, daß durch die Brustwehr
dös 1Iinaufziehen dicker Balken zur Decke erschwert
werde. und daß eine derartige SicherheitsmaHnahrne auf
dem Lande gar nicht nötig sei. Atlf Geheiß Zeindels
unterhlieh daher die Sicherung der letzten Oenistseite.
Auch nachdem am 30. Ju!i das AUIwinden der schweren
fkckenbalken beendet \var und somit kein I-Iindernis
mehr für die Anbringung der Schutz wehr bestand. tat
Zc:inde! nichts zur Sicherung des Gerüstes. Auch
Tr!1ndt, der inzwischen wrückgekehrt war, kümmerte
sIch nicht mehr darum. da er meime, daß Zeindei jetzt
a]lein dafür vemntwortlich sei. Als nun am 21. August
Zcil1d1'1 und der Arbeiter Eichhamlller auf der linken, 101
gcsicJlcrten Seite des Geschosses damit beschäftigt
wal CD, ein Brett in die Deckenkonstruktion einzu

lraf pJ6tzl1Ch ein heraussprill ender Bo!zen den
so heftig vor dic Brust, daß dieser über den

["md des auf den Boden der Iialle hinab
stÜrzte und erheblIch verleizt wurde, Nach Ansicht der
Ball<;achverständigen wäre beH1l Vorhandensein ciner
BnJstwehr mit Bordbrettem der Absturz unmöglich gc
wesen. Unfal!ursache \Var somit das fehlen dieser
Sicherheitsmaßregeln gewesen. Dieser Mangel des Ge
rüstes verstreß nach Auffassung de  Gerichtes sowohl

aUgemein gegen die anerkannten Regeln der Bau
wie auch im besonderen gegen S 5 Abs.2 und   8

Abs.7 der Ministerialvorschrift über die Ausführung von
Gern tbauten und   4 der Unfallverhütungsvorschriften
der BElyerischen Bauberufsgcl1ossenschaft, also gegen
die den Angeklagten wohlbekannten wesentlichen Bau
arbeite!  chutzbestimmlmgen. Diese ordnungswidrige
Unterlassung bedeutete eine 0efährdung der auf eiern
Bau beschäftigten Arbeiter im Sinne von   330 StGB.
Die Angeklagten hätten daher bei Aufwendung der Sorg
falt und Aufmerksamkeit, zu der sie als verantwortliche
Leiter des Gerüstbaues verpflichtet waren, sehr wohl
die Unfallsmöglichkeit und die hieraus entspringende

Notwendigkeit der Anbringllng von Brustwehren und
Bordbrettern erkennen können. Durch Außeracht
la sung dieser Vorsicht, durch pfJichtwidriges Verhalten
haben sie schuldhafterweise unter Verletzung ihrer Be
rufspfJicht die Gesundheitsbeschädjgung Eichhammers
bewirkt. Die nur VOTl Trundt hiergegen eingelegte Re
vision, die mit rnaterieJler I-(üge die Feststellung seiner
Verantwortlichkeit und seines Verschuldens bemängelte,
hat das Reichsgericht auf Antrag des Reichsanwalts als
unbegründet verworfen und die I echtsauf£assung. des
Land,\;erichts hestätigt. (Urteil des Reichsgerichts vom
4. Mai 1914. - Aktenzeichen 1 D. 188/14. - Nachdruck
verboten.)

Bücherschau.
Märkte und Markthallen für Lehensmittel von l-(ichard

Schachner, Städt. Baurat in München. Band 1:
Zweck und Bedeutung von Märkten llnd Markthallen,
ihre Anlage und Ausgestaltung. Mit 14 AbbiIdung;en.
Band 2: M<arkthallenbauten. ,'<Iit 77 Abbiidun;;en.
(Sammlung Göschen NI". 719/720.) G. J. Göschensche
Verlagshandlung, G. m. b. tL in ßerlin und Leipzig.
Preis jedes Bändchcns in Leinwand gebunden 90 Pf.

Der Verfasser gibt in dem ersten Bänuchen zu
nächst einen geschichtlichen Überblkk über die Markt
aflh1gen früherer Zeiten und Über die .tntwicklung des
IvlurkthalIenbauwesens bis in die neueste Zeit. Nach
eiuigelJ kurzgefaßten Ausführungen üher den Zweck und
die \Vichtigkeit der LehensmitteImtirkte im allgemeinen,
Über die verschiedenen Arten von Märkten und über die
Val teile von Markthallen ,gegenüber offenen Märkten,
wird die Anlage und Ausgcstaltung von Märkten und
J'Vlarkthallcll mit allcH wescIItliehen tecf1l1ischen 1 'ragen
behandelt. Eine KostenzllsammenstelJuIig gibt einen
GberbHek über dlC für verschiedene Markihallen deS
In- und Auslandes gemachten Aufwendungen.

In dem zweiten Rändchen sind mit Plänen und Ab
hildungen verschiedene bemerkenswerte Markthal!en
hauten des In- und Auslandes kurz beschrieben. Den
Mitteilungen über die heute noch bemerkenswerten,
wc:nn auch teilweise etwas veralteten, g-roBen Zentral
marktanlagen in Paris, London lInd Wien folgen Bc
schreibungen der Zentralmarkthalle in Dudapest und der
nellesten großen, ausWndisch n Marktanlage, den Markt
hallen fÜr den Gbst- lind Gcmiisegroßhandel in Mai
land. In zweiter Reihe folgen eillige der bedeutenderen
MJrkthallen in Dcutschland ullter besonderer BerÜck
sichtigung der in llcHester Zeit elltstandenen Bauanlagen,
so der J\1arkthalle am Ritterplatze in Breslau. der neuen
QIOßmarklhalle in MÜnchen nnd der neBen MarkthalIe
in Stuttgal"t.

Ein Literaturverzeichnis macht mit den wichtigeren
deutschen Schriften Über Märkte und Markthallen be
kannt.

Tarif- und Streikbewegungen.
Bunz1au. Der Ausstand der Sandstein arbeiter der

seit April dauert, ist nunlTIehr bcendet. Die Arbeiter
haben eine Lohnerhöhllng erhalten.

Inhalt.
Das Verha!ten der Zemente gegen Sämen und Salz

losungen. - Slcherheitsleistull.Q: durch Abtretung von Ba1l
forderlTngen. - Verschiedenes.
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Blatt 161-164. Architekt f. Haferkorn in Posen: Städtisches

Volks-Schulgebäude.

. . Nach s 18 des KUI1s' chutz.l!eseb:es ist ein Nachbaueh nach den hier ab
gebildeten Bauwerken und wIedergegebenen Plänen unzulässig.
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